
 
  

 

 

 
Information für die Bezuschussung von Restmüllgebühren 
 
Windeln müssen zusammen mit dem Hausmüll in der Restmülltonne entsorgt werden. Ab dem 
01.01.2020 werden die Abfallgebühren vom Abfallwirtschaftsverband (AWV) berechnet.  
Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Personen entstehen durch die Entsorgung 
der Einwegwindeln erhöhte Kosten. Um die Betroffenen zu entlasten, gewährt die Stadt Ried-
stadt einen Zuschuss zur Windelentsorgung. 
 
Wer erhält einen Zuschuss? 
Familien mit Kleinkindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr oder pflegebedürftige Perso-
nen können jährlich einen Antrag auf Bezuschussung der Restmüllgebühren stellen. 
 
Wie hoch ist der Zuschuss? 
Der Zuschuss ist eine freiwillige Leistung der Büchnerstadt Riedstadt und wird nach Antrag-
stellung ausbezahlt. Die Höhe des Zuschusses beträgt höchstens 50€ pro Person und Jahr.  
 
Wie kann der Zuschuss beantragt werden? 
Der Zuschuss kann mithilfe des Antragsformulars von Erziehungsberechtigten, Betreuern/ge-
setzlichen Vertretern, pflegenden Angehörigen oder selbst Betroffenen beantragt werden. Der 
Antrag wird jährlich im Nachhinein gestellt. Diesem ist der Nachweis des Mehraufwandes 
(Quittung Restmüllsäcke bzw. Bescheid AWV) beizufügen. Zusätzlich zum Antrag soll bei 
Kleinkindern eine einfache Kopie der Geburtsurkunde (einmalig) und bei pflegebedürftigen 
Personen, eine ärztliche Bescheinigung (jährlich) beigefügt werden. Antragsschluss für den 
Zuschuss zur Windelentsorgung ist jeweils am 30. Juni des Folgejahres. Die Unterlagen kön-
nen eingescannt per E-Mail, Fax oder Post übermittelt werden.  
 
Beispiele zum Mehraufwand: 
 
  80L Restmülltonne  ca. 10 zusätzliche Leerungen 
120L Restmülltonne  ca. 6 zusätzliche Leerungen 
240L Restmülltonne  ca. 4 zusätzliche Leerungen oder 
10 zusätzliche Restmüllsäcke (erhältlich bei der Stadt Riedstadt)  
 
 
 
 
Wo gibt es weitere Informationen? 
 
Postanschrift: 
Magistrat der Stadt Riedstadt 
Rathausplatz 1 
Goddelau 
64560 Riedstadt 
 
Ansprechpartner: 
Frau Lena Benke   Telefon: 06158 / 181 – 212   1. Stock Zimmer 116 
Frau Sandra Reinhardt  Telefon: 06158 / 181 – 213   1. Stock Zimmer 116 
    Telefax: 06158 / 181 – 200 
 
E-Mail:  abgaben@riedstadt.de 
Internet: https://www.riedstadt.de/stadt.html 


